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Allgemeine Vorschriften zum Gruppierungsplan ab Haushaltsjahr 2021 (AV-GPL ab HH 21)

Zurück zur Teilliste Bundesministerium der Finanzen

Allgemeine Vorschriften zum Gruppierungsplan

Gliederung
 
 
Der Gruppierungsplan gliedert sich für Bund und Länder übereinstimmend in
Hauptgruppen  - Gliederungseinheit mit einer einstelligen Zahl,
Obergruppen - Gliederungseinheit mit einer zweistelligen Zahl,
Gruppen - Gliederungseinheit mit einer dreistelligen Zahl.
 
 
Die Hauptgruppen beginnen mit der Ziffer 0, die Obergruppen mit der Ziffer 1.
 
 
Die Ordnung der Einnahme- und Ausgabearten nach dem Gruppierungsplan orientiert sich in erster Linie an Kriterien der
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen für die Darstellung wirtschaftlicher Vorgänge. Eine konsequente Anwendung ist
notwendig für die Bereitstellung von Grunddaten für die Berechnung des Staatskontos.
 
 
Zuordnungshinweise; Schwerpunktprinzip
 
 
Durch Zuordnungshinweise werden die Gliederungseinheiten verbindlich erläutert. Die Zuordnungshinweise enthalten auch
Abgrenzungen zu und Verweise auf andere Hauptgruppen, Obergruppen und Gruppen. Sie sind nicht abschließend, soweit
nicht im Einzelfall etwas anderes bestimmt ist.
 
 
Sollen Einnahmen oder Ausgaben verschiedener Arten zusammengefasst werden, weil eine Aufteilung nicht vertretbar ist,
so ist nach dem Schwerpunkt zuzuordnen.
 
 
Begriffsbestimmungen
 
 
Zuweisungen und Zuschüsse
 
 
Zuweisungen sind einmalige oder laufende Geldleistungen innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind
Geldleistungen zwischen dem öffentlichen Bereich und den sonstigen Bereichen. Hierzu gehören auch Erstattungen
innerhalb des öffentlichen Bereichs oder zwischen dem öffentlichen Bereich und den sonstigen Bereichen, insbesondere
als Ersatz für entstandene Ausgaben. Keine Zuweisungen und Zuschüsse sind Zahlungen, die ein marktübliches oder
marktähnliches Entgelt oder eine öffentliche Abgabe darstellen.
 
 
Zahlungen innerhalb des öffentlichen Bereichs
 
 
Einnahmen:  Obergruppen/Gruppen 15, 17, 21 bis 23, 291 bis 293, 31, 33
Ausgaben: Obergruppen/Gruppen 56, 58, 61 bis 63, 691 bis 693, 85, 88
 
 
Zum öffentlichen Bereich im Sinne des Gruppierungsplans gehören:
 
 

die Gebietskörperschaften: Bund, Länder, Gemeinden/Gemeindeverbände,

http://www.juris.de/
http://www.bundesregierung.de/
https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/Teilliste_Bundesministerium_der_Finanzen.html#bsvwvbund_28112019_IIA3H11031310001AVGPL

